
Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Sehr geehrter Herr Dames, 

mit Ihrer E-Mail vom 15. Mai 2020 bitten Sie: 

„die Versicherer von Rürup-Renten (Basisrenten) werben damit, 

dass das angesparte Vermögen nicht auf das Arbeitslosengeld 2 

angerechnet wird, egal wieviel man für seine spätere Rente 

angespart hat. 

Gleichzeitig gibt es aber Höchstgrenzen für die Altersversorgung, 

die beim Arbeitslosengeld 2 berücksichtigt werden. 

Laut "Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung 

für Arbeitsuchende - § 12 Zu berücksichtigendes Vermögen" 

heisst es:  

"...... 3.) geldwerte Ansprüche, die der Altersvorsorge dienen, 

soweit die Inhaberin oder der Inhaber sie vor dem Eintritt in den 

Ruhestand auf Grund einer unwiderruflichen vertraglichen 

Vereinbarung nicht verwerten kann und der Wert der geldwerten 

Ansprüche 750 Euro je vollendetem Lebensjahr der 

erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person und deren Partnerin 

oder Partner, höchstens jedoch jeweils den nach Satz 2 

maßgebenden Höchstbetrag nicht übersteigt......." 

Ich bin 53 Jahre alt und habe 2015 eine zertifizierte Basisrente 

abgeschlossen. Gleichzeit bin ich noch in der gesetzlichen 

Rentenversicherung. Wieviel vom angesparten Kapital in der 

per E-Mail: 

m.dames.1.2gmrsthf3c@fragdenstaat.de 

Herrn 

Matthias Dames 
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Rürup-Rente wird bei Antrag auf Arbeitslosengeld 2 nicht als 

Vermögen angerechnet? 

A.) Das gesamte Vermögen im Rürup-Vertrag wird nicht 

anerechnet, egal wieviel angespart wurde. So wie die Aussagen 

der Versicherer. 

B.) In meinem Fall, 53 Jahre x 750,- Euro = 39.750,- Euro. Das 

heisst, alles was über 39.750,- Euro angespart wurde, wird im 

Fall von Antrag auf Arbeitslosengeld 2 als Vermögen 

angerechnet.“ 

Bezüglich Ihres Antrags weise ich auf Folgendes hin: 

Der Deutsche Bundestag ist gemäß § 1 Absatz 1 Satz 2 IFG  

i. V. m. § 2 Nummer 1 IFG zur Herausgabe von Informationen 

insbesondere nur insoweit verpflichtet, als er öffentlich-

rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnimmt. Demgegenüber ist 

der spezifische Bereich der Wahrnehmung parlamentarischer 

Angelegenheiten vom Anwendungsbereich des IFG 

ausgenommen (vgl. BT-Drs. 15/4493, S. 8). Bei der Durchführung 

seiner Aufgaben sowohl im parlamentarischen als auch im 

Verwaltungsbereich wird der Deutsche Bundestag durch die 

Bundestagsverwaltung unterstützt. 

Sie beantragen keine Informationen zu den vom Deutschen 

Bundestag wahrgenommenen Verwaltungsaufgaben, auf welche 

der Informationszugangsanspruch nach dem IFG allein gerichtet 

ist. Wertungen, Meinungen und Rechtsauskünfte sind von dem 

Informationszugangsanspruch des IFG nicht erfasst. Darüber 

hinaus liegen die Informationen der Verwaltung des Deutschen 

Bundestages nicht vor. 

Sollten Sie über diese allgemeine Auskunft hinaus einen 

rechtsmittelfähigen Bescheid wünschen, bedürfte es zur weiteren 

Bearbeitung der Mitteilung Ihrer Anschrift oder persönlichen  

De-Mail-Adresse. Ich bitte Sie mir diese gegebenenfalls bis zum 

8. Juni 2020 mittzuteilen. Anderenfalls werde ich davon 

ausgehen, dass Sie Ihren Antrag nicht weiterverfolgen und das 

hiesige Verwaltungsverfahren ohne weitere Nachricht einstellen. 
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Die aktuellen Datenschutzhinweise, die Sie über die Erhebung 

und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 

Verwaltung des Deutschen Bundestages informieren, sind unter 

folgendem Link abrufbar: 

https://www.bundestag.de/datenschutz 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Hertling 


